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Bilanz 
 
57. Dieser Standard empfiehlt, fordert aber nicht, dass ein Unternehmen einen anerkannten 

Versicherungsmathematiker für die Bewertung aller wesentlichen Verpflichtungen für Leistungen nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinzuzieht. Aus praktischen Gründen kann ein Unternehmen 

einen anerkannten Versicherungsmathematiker damit beauftragen, schon vor dem Bilanzstichtag eine 

detaillierte versicherungsmathematische Bewertung der Verpflichtung durchzuführen. Die Ergebnisse 

dieser Bewertung müssen jedoch hinsichtlich eingetretener wesentlicher Geschäftsvorfälle und 

anderer wesentlicher Änderungen (einschließlich Änderungen der Marktwerte und Zinsen) auf den 

Bilanzstichtag aktualisiert werden. 

 


